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Nachweis der 
Autorenschaft
Methodische Überlegungen zur 
linguistischen Textidentifizierung und 
Täterermittlung / Von Heidrun Kämper

Durch linguistische Textvergleiche soll vorrangig die Frage be-
antwortet werden, ob zwei oder mehrere Texte den gleichen Autor 
und/oder Schreiber haben. Dabei suggeriert der in diesem Zu-
sammenhang auch verwendete Titel „linguistischer Fingerab-
druck“, daß dabei ein den naturwissenschaftlichen Verfahren 
vergleichbarer Sicherheitsgrad erreicht werden könnte. Die Auto-
rin, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung „Historische 
Lexikologie und Lexikographie“ am Institut für deutsche Sprache 
in Mannheim, erläutert, was von sprachlichen Textvergleichen 
kriminalistisch/forensisch tatsächlich erwartet werden darf.

Der folgende Bericht teilt Erfahrungen 
aus dem Bereich der forensischen Lin-
guistik mit: Er ist eine praxisorientier-
te Illustrierung eher denn theoretische 
Darlegung und soll von sprachwissen-
schaftlichen Laien ebenso verstanden 
werden wie von professionellen Lin-
guisten. Hintergrund ist die mehrmo-
natige Beschäftigung mit einer Aufga-
be, welche die Identifizierung des Au-
tors eines Textes zum Gegenstand hat-
te. Die Echtheit eines Briefs war zu 
prüfen und anschließend ein Urheber 
zu ermitteln.

Diese beiden unterschiedlichen Auf-
gabenstellungen, mit denen dasselbe 
Textcorpus zu untersuchen war, mach-
ten deutlich, daß ein Autorschaftsnach-
weis von je unterschiedlichen Erkennt-
niszielen geprägt ist, die wiederum

abhängen von je spezifischen Voraus-
setzungen -  m. a. W. Verdachtsmo-
menten. Die mit linguistischen Mit-
teln zu beantwortende Frage „Von 
wem stammt der Text?“ setzt z. B. 
eine gänzlich andere Perspektive vor-
aus als die Frage „Stammt der Text 
von dem Verfasser X?“ . Gewollte 
Anonymität oder behauptete Identität 
sind zwei grundsätzlich unterschied-
liche sowohl Produktions- als auch 
Rezeptionsvoraussetzungen eines 
Textes, die sowohl seine sprachliche 
Struktur als auch seine linguistische 
Analyse bestimmen.

Fallbeschreibung
Unser Fall ist in Kürze dieser: Von 
dem Sohn und der Schwiegertochter 
eines bereits Mitte der fünfziger Jahre 
verstorbenen Fabrikanten, der kriegs-
bedingt Hab und Gut verlor, wurden 
Ausgleichsansprüche in beträchtlicher 
Höhe erhoben. U. a. wurde der Besitz 
eines Aktienpaketes behauptet, der 
aber nicht durch Depotscheine oder 
Bankbelege nachgewiesen werden 
konnte. Im Lauf des langwierigen Ver-
fahrens fand die Antragstellerin an-
geblicheinen Brief aus dem Jahr 1948, 
der den Namenszug ihres Schwieger-

vaters, des Aktieninhabers, trägt und 
der an dessen Bank gerichtet ist. In 
diesem Brief wird ein Aktienpaket in 
der fraglichen Größe erwähnt.

Die Materialgrundlage war außer-
gewöhnlich günstig. 86 b/.w. 38 zum 
Teil sehr umfangreiche Vergleichstex-
te, die zudem zum großen Teil jeweils 
derselben Textsorte „institutioneller 
(Bitt-)Briel'‘ mit zumindest vergleich-
barem Adressaten- und Zeitbe/.ug an-
gehörten, standen zur Verfügung -  
eine innerhalb der forensischen Lin-
guistik selten vorkommende Konstel-
lation (vgl. Engel 1990,419).

Fa  h theitsprüfung
Die linguistische Aufgabe bestand zu-
nächst in der Beantwortung der Frage, 
ob der umstrittene Brief von der Per-
son stammt, deren Namenszug er trägt. 
Dazu war der sprachliche Ausdruck 
des umstrittenen Briefs mit dem ande-
rer Briefe des vorgeblichen Verfassers 
(zur Verfügung standen 86 Vergleichs-
briefe) zu vergleichen. Abgesehen von 
eher philologisch geprägten Analysen 
von Wortschatz1, Satzbau2 und Stil' 
bildete eine sprachpragmatische Un-
tersuchung des Adressaten-, Zeit- und 
Textbezugs den analytischen Kern des 
Gutachtens.

Adressatenbezug
ln allen Briefen des Vergleichskorpus 
legt der Verfasser Wert auf einen sach-
lichen, emotionslosen und unpersönli-
chen Stil, und auch, wenn ihm Formu-
lierungen mißlingen, ist zumindest das 
Bemühen um Korrektheit erkennbar. 
Im Gegensatz zu diesem stilistischen 
Einklang von Adressat, Inhalt und 
sprachlicher Ausführung ist der um-
strittene Brief von Brüchen gekenn-
zeichnet: Dessen Verfasser ist nicht in 
der Lage, den Geschäftsstil über eine 
längere Textpassage durchzuhalten und 
verfällt bereits nach wenigen Sätzen in 
einen teils unbeholfenen, teils salopp-
vertraulichen Ton. Mit zahlreichen 
Heischeformeln (wie Sie wissen, ist 
Ihnen ja bekannt) vergewissert sich 
der Verfasser des umstrittenen Briefs 
beim Adressaten gemeinsamer Erfah-
rungen. Die Häufung solcher Zeugen-
schaft behauptenden Formeln ist auf-
fallend. Keiner der Vergleichsbriefe 
weist eine solche Technik des rückver-
weisenden Appells und Referenz, auf 
behauptete gemeinsame Erfahrungen 
auf. Die auffallend hohe Frequenz 
rückverweisender Appelle in dem um-
strittenen Brief kommt einer Beschwö-
rung gleich.
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Die vom Usus des Verfassers der 
Vergleichsbriefe abweichende Gruß-
formel „Mit freundlichen Grüßen“ be-
durfte im Zusammenhang mit dem 
Adressatenbezug einer besonderen 
Analyse. Diese Grußformel ist im 
Vergleichskorpus nur ein weiteres Mal 
-  ein Jahr später und zudem in ei-
nem rein privaten, freundschaftlichen 
Brief -  belegt. Die dem Inhalt des Brie-
fes, der geschäftlichen Beziehung zum 
Adressaten und der sonstigen Gewohn-
heit des Verfassers der Vergleichsbrie-
fe entsprechende Formel wäre Hoch-
achtungsvoll (bzw. Varianten wie z. B. 
Mit vorzüglicher Hochachtung), die in 
der Mehrzahl der Vergleichsbriefe ver-
wendet wurde. Historische und gegen-
wartssprachliche Wörterbücher konn-
ten hier eine Vermutung stützen: Die 
Verwendung der Formel „Mit freundli-
chen Grüßen“ scheint erst im heutigen 
Sprachgebrauch standardisiert zu sein, 
historische Wörterbücher wie Adelung 
oder Grimm buchen sie nicht als brief-
beendende Standardformel. Als Ergeb-
nis der adressatenbezogenen Untersu-
chung konnte insgesamt festgehalten 
werden: Der umstrittene Brief zeigt bei 
Wortschatz und Grammatik stilistische 
Brüche zwischen „geschäftlich“ und 
„umgangssprachlich“ , während die 
Vergleichsbriefe eine homogene Stilla-
ge aufweisen.

Zeitbezug
Unter dem Aspekt des Zeitbezugs wur-
den besonders zeitgleich gebrauchte 
Formulierungen gleicher Themen ge-
prüft, um möglichst hohe Vergleich-
barkeit zu gewährleisten: Die sprachli-
che Gestaltung der Themen „(verhin-
derter) Wiederaufbau“ und „(verzö-
gerte) Entnazifizierung“, die in dem 
umstrittenen Brief im Sinn eines Kau-
salnexus dargestellt werden, wurde in 
zwei Vergleichsbriefen untersucht, die

Formulierungsvergleiche

wenige Tage vor dem umstrittenen 
Brief verfaßt wurden. Insofern war 
eine etwa gleichlautende Formulierung 
dieses Themenkreises zu erwarten, die 
sich tatsächlich auch für die beiden 
Vergleichsbriefe feststellen ließ, nicht 
aber in bezug auf den umstrittenen 
Brief. Der umstrittene Brief weicht 
sprachlich erheblich von den ihm zeit-
lich am nächsten stehenden Vergleichs-
briefen ab, und zwar sowohl lexika-
lisch als auch syntaktisch.

Textsorte
Der Textsorte Bittbrief entspricht der 
umstrittene Brief zwar, insofern eine 
Bitte -  obwohl nur sehr implizit am 
Ende des Briefes -  mitausgedrückt ist. 
Aber: Die Textsortenanalyse ergab in 
bezug auf die sprachliche Gestaltung 
der Bitte, daß in allen Vergleichsbrie-
fen Bitten explizit formuliert werden, 
während die Bitte im umstrittenen 
Brief auf impliziten Ausdrucksebenen 
gleichsam indirekt fokussiert wird und 
eigentlich unausgesprochen bleibt. 
Hinsichtlich der Dankformel konnte 
für die Vergleichsbriefe festgestellt 
werden, daß Danksagungen typischer-
weise gleichzeitig mit der Bitte formu-
liert werden -  nach dem Muster „Ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn - ,“ während 
die im umstrittenen Brief verwendete 
Dankformel „Ich danke Ihnen schon 
im voraus für Ihre Mühe“ in keinem 
der Vergleichsbriefe vorkommt. Auch 
bei der Dankformel handelt es sich 
-  wie bei der Grußformel -  um eine 
erst im heutigen Sprachgebrauch hoch-
standardisierte Formel, die nicht in den 
Vergleichsschriftstücken, wohl aber im 
umstrittenen Brief vorkommt. Ihre Ver-
wendung im umstrittenen Brief scheint 
auf einem unreflektierten Automatis-
mus zu beruhen.

Fazit
Anhand der dargelegten Ergebnisse 
mußten erhebliche Zweifel an der Au-
torschaft des angeblichen Verfassers 
formuliert werden. Die sprachlichen 
Unterschiede zwischen umstrittenem 
Brief und den Vergleichsbriefen sind 
z. T. derart gravierend, die im wesent-
lichen inhaltlichen Übereinstimmun-
gen und stilistischen Parallelen dage-
gen auf solch leicht wiederzugebende 
Ereignisse bzw. problemlos zu imitie-
rende Sprachgebrauchsformen bezo-
gen, daß das Urteil des Sprachgutach- 
tens lautete: Der umstrittene Brief 
stammt mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit, wenn nicht gar mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nicht von dem vorgeblichen Verfasser.

Täterermittlung
Dieses Urteil hatte ein zweites Gut-
achten zur Folge. Dessen Gegenstand 
war die Prüfung der Frage, ob eine in 
Verdacht stehende Person geistiger 
Urheber des umstrittenen Briefs ist. 
Zur Beantwortung dieser Frage war 
der sprachliche Ausdruck des umstrit-
tenen Briefs mit von der verdächtigten 
Person verfaßten Briefen (zur Verfü-

gung standen 38 Vergleichsbriefe) zu 
vergleichen.

Die auf fünf verschiedenen lingui-
stischen Ebenen (Themen/Isotopien, 
Stil, Grammatik, Wortschatz, Graphie) 
festgestellten Sprachgebrauchsweisen 
wurden pragmalinguistisch reflektiert, 
d. h. es wurde ein Zusammenhang her-
gestellt zwischen Sprachgebrauch und 
Sprachbenutzer, um die für eine 
sprachanalytisch fundierte Identifizie-
rung erforderliche Kenntnis der Text-
struktur zu erhalten. Besonders die 
Verbindung zu dem funktionalen 
Aspekt der argumentierenden Über-
zeugung sowie die Herstellung des 
Zeitbezugs waren hier bedeutsam: Die 
Funktion der argumentierenden Über-
zeugung mußte deshalb in die Analyse 
einbezogen werden, weil die Briefe 
der verdächtigten Person zum großen 
Teil und aus bestimmten Gründen ei-
nem argumentativen Zweck entspre-
chen und weil diese Argumentations-
struktur sich im umstrittenen Brief 
wiederfand -  der an der Textoberflä-
che die Funktion eines Bittbriefs hat. 
Eine Analyse auf der Zeitachse war 
deshalb besonders aufschlußreich, weil 
sie eine Korrelation zwischen dem 
Datum, an dem der jeweilige Ver-
gleichsbrief abgefaßt wurde und dem 
Datum, an dem der umstrittene Brief 
angeblich aufgefunden wurde, erken-
nen ließ.

Abgesehen von der Herausarbeitung 
der Isotopieebenen4 und der Beschrei-
bung stilistischer5, grammatikalischer6 
sowie lexikalischer7 Parallelen bildete 
der parallele Gebrauch von Synse- 
mantika einen analytischen Schwer-
punkt des Gutachtens.

Der Erkenntniswert 
der „kleinen Wörter“
Der parallele Gebrauch von Synse- 
mantika (das sind z. B. Partikel, Kon-
junktionen, Adverbien) war besonders 
hoch zu veranschlagen. Synsemantika 
haben, wie ihr Name ausweist, keine 
eigene, kontextunabhängige Bedeu-
tung, sondern erhalten diese erst im 
Satzzusammenhang entsprechend ih-
rer spezifischen Funktion. Die Analy-
se von Synsemantika ist deshalb bei 
einem Autorschaftsnachweis beson-
ders erkenntnisfördemd, weil ihre Ver-
wendung als automatisiert und als dem 
Sprachbenutzer weitgehend unbewußt 
zu bezeichnen ist. Selbst bei hohem 
sprachlichem Reflexionsniveau liegen 
diese „kleinen Wörter“ weitgehend 
außerhalb der Aufmerksamkeit des 
Sprachbenutzers -  vorausgesetzt, er
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ist sprachlich nicht geschult. Parallele 
Verwendung der Synsemantika war 
einer der Hauptträger des Gleichklangs 
von umstrittenem Brief und Ver-
gleichsbriefen8, denn sowohl der Stil 
des umstrittenen Briefs als auch der 
der Vergleichsbriefe kann als ausge-
sprochen partikelfreudig beschrieben 
werden.

Die Bedeutung automa-
tisierter Synsemantika

Jedes der kleinen Wörter, die im 
umstrittenen Brief verwendet wurden, 
läßt sich in zum Teil hoher Frequenz -  
also in quantitativer Hinsicht -  aus 
dem Vergleichskorpus belegen (etwa 
auch, da, noch, durch, diese, doch). 
Ein anderer Teil ist in qualitativer 
Hinsicht signifikant (z. B. schon, so-
mit, nahezu, sicher, nun, dort): Die 
Tatsache, daß diese Partikel zum Teil 
in lexikalisch und/oder syntaktisch 
identischen Konstruktionen nachweis-
bar sind oder einer identischen Stil-
ebene angehören oder in spezifischer 
Weise mit identischen semantischen 
Merkmalen verwendet werden, erhöht 
zudem ihren Wert als sprachliche Indi-
zien. In die Bewertung des parallelen 
Partikelgebrauchs mußte außerdem der 
funktionale Aspekt einfließen. Viele 
der verwendeten Partikel sind auf-
grund ihrer semantischen Struktur ent-
weder explizite Träger der Textfunkti-
on „argumentierendes Überzeugen“ 
(somit, da, sicher, doch, so) oder sie 
realisieren diese Funktion implizit. 
Denn Partikel sind Bewertungsmar-
kierungen und signalisieren subjektive 
Einstellung zu der Äußerung, auf die 
sie sich beziehen. Für den umstritte-
nen Brief und die Vergleichsbriefe sind 
ausschließlich Partikel mit assertativer 
(versichernder) Bedeutung belegt, die 
dem Text den Ton von Entschiedenheit 
und Suggestivität geben (wie, schon, 
ja, auch, damit). Insofern dies auch für 
den umstrittenen Brief gilt, wird damit 
auch auf dieser lexikalischen Ebene 
für ihn die Textfunktion „argumentie-
rendes Überzeugen“ bestätigt -  und 
damit eine Reihe von Unstimmigkei-
ten geklärt, die sich aus der inhalt-
lichen Gestaltung des umstrittenen 
Briefs ergeben hatten.

Fazit
Die Sprachanalyse ergab folgenden 
Befund: Die Sprache des umstrittenen

Briefs und der Vergleichsbriefe setzt 
sich aus einem Ensemble und einer 
Summe von Einzelerscheinungen zu-
sammen. Besonders die Parallelität 
dieses Gesamtkomplexes -  also das 
identische Vorkommen der Einzeler-
scheinungen im umstrittenen Brief und 
in den Vergleichsbriefen -  fiel auf.

In die Bewertung mußte einfließen, 
daß eine Reihe der beschriebenen 
Sprachgebrauchsweisen sich in Brie-
fen verdichtet, die in zeitlicher Nähe 
zu dem Datum verfaßt wurden, an dem 
der umstrittene Brief angeblich aufge- 
funden wurde.

Das gutachterliche Urteil in diesem 
Fall lautete: Bei aller gebotenen Vor-
sicht ist nach den erarbeiteten und 
dargelegten Erkenntnissen als Ergeb-
nis festzustellen, daß die verdächtigte 
Person mit sehr hoher Wahrscheinlich-
keit, mindestens aber mit hoher Wahr-
scheinlichkeit, die geistige Urheberin 
des umstrittenen Briefs ist.

Methodenreflexion
Die Identifizierung von Texten und 
ihren Verfassern ist an ein Ensemble 
von methodischen Voraussetzungen 
gebunden, die einerseits grundsätzli-
cher Art sind, andererseits von der 
Fallspezifik aufgegeben sind.

Sprachpragmatik und die Legende vom 
„sprachlichen Fingerabdruck“
Die gutachterliche Aufgabe bestand 
in beiden Fällen in einem sogenann-
ten „Autorschaftsnachweis“ {Kniffka 
1981, 589). Daß zur Analyse grund-
sätzlich das von der pragmatisch aus-
gerichteten Linguistik bereitgestellte 
Instrumentarium zu verwenden war, 
unterlag keinem Zweifel (vgl. z. B. 
Brinker 1990). Forensische Linguistik 
als Teildisziplin der Sprachwissen-
schaft ist auf das Instrumentarium an-
derer sprachwissenschaftlicher Teildis-
ziplinen angewiesen. Sie verfügt über 
kein eigenes, anhand ihrer spezifischen 
Erkenntnisinteressen entwickeltes 
Analyseinventar und kann insofern als 
methodisch offenes Fach beschrieben 
werden9. Pragmalinguistik ist diejeni-
ge Disziplin der Sprachwissenschaft, 
die auf einem handlungstheoretischen 
Konzept beruht, welches Sprachbe-
nutzer einerseits und Sprachgebrauch 
andererseits zueinander in Beziehung 
setzt. Dabei wird angenommen, daß 
jede Form von Sprachgebrauch ab-
hängt von außersprachlichen Bedin-
gungen. Die Sprache eines Textes ist 
variabel je nachdem, an wen dieser 
Text gerichtet ist, welche Funktion

dieser Text hat, welcher Textsorte er 
angehört, welchen sozialen Status der 
Schreiber hat usw."1 Erst dieser Sprach- 
begriff erlaubt es, Strukturen von Spra-
che und Sprachgebrauch zu beschrei-
ben, welche z. B. aus unbewußt ver-
laufenden Mechanismen resultieren -  
ein Faktor, der in der forensischen 
Linguistik eine bedeutende Rolle 
spielt. Kriminologische bzw. forensi-
sche Textidentifizierung setzt also die 
Anwendung pragmalinguistischer Me-
thoden voraus; erst diese ermöglicht 
die Formulierung gerichtsverwertba-
rer Aussagen.

Sprachgutachter in der Rechtsfin-
dung beschäftigen sich mit Drohbrie-
fen, Erpresserbriefen, Bekennerschrei-
ben oder, wie in unserem Fall, mit 
gefälschten Briefen. Abgesehen vom 
Inhalt dieser Texte -  in ihnen geht es 
immer auch um Identitäten zur Beant-
wortung von Fragen wie „Wer ist der 
Verfasser eines anonymen Textes?“ 
oder „Ist Unterzeichneter identisch mit 
Verfasser?“ In solchen Texten sind 
Sprachspuren zu prüfen -  solche, die 
unbewußt hinterlassen oder solche, die 
absichtlich gelegt wurden, um in die 
Irre zu führen oder um sich als Täter 
zu offenbaren. Wenn Täter bei der 
Abfassung ihrer Texte absichtlich 
Sprachspuren legen, leisten sie Sprach- 
arbeit: entweder, um ihre Identität nicht 
preiszugeben -  der Fall gewollter An-
onymität (Beispiel: Drohbrief; Erpres-
serbrief) - , oder um von ihrer Identität 
ab- und auf eine andere hinzulenken -  
der Fall behaupteter Identität (Bei-
spiel: gefälschter Brief; Bekennerbrief, 
der auf eine falsche Spur führen soll).

Ein Sprachgutachter in der Rechts-
findung hat es immer mit beiden 
Sprachgebrauchsformen zu tun -  der 
individuell ausgeprägten unbewußten 
und der einem kriminellen Zweck die-
nenden bewußten. Jene ist Untersu-
chungsgegenstand vor allem in sol-
chen Texten, deren Verfasser ihre Iden-
tität zwar nicht preisgeben, aber auch 
nicht gezielt auf eine andere Person 
lenken wollten. Diese zu einem kri-
minellen Zweck dienende bewußte 
Sprachgebrauchsform dagegen ist lin-
guistischer Untersuchungsgegenstand 
bei solchen Texten, mit denen ihr tat-
sächlicher Verfasser z. B. den betrüge-
rischen Zweck der persönlichen Berei-
cherung verfolgt. Solche Fälschungen, 
bei denen ihr tatsächlicher Autor mit 
Mitteln der Sprache eine andere Iden-
tität vortäuscht, verlangen eine andere 
Fragestellung als die, bei denen der 
tatsächliche Autor „nur“ unerkannt
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bleiben möchte. Das Niveau des 
Sprachbewußtseins ist in diesem Fall 
niedriger anzusetzen als im Fall der 
Fälschung.

„Sprachlicher 
Fingerabdruck“ -  Ein 
verzichtbarer Begriff

Damit sind -  wie ich meine -  dem 
gutachtenden Linguisten zwei grund-
sätzlich verschiedene Aufgaben ge-
stellt und wir können diese Problema-
tik reflektieren, indem wir den Begriff 
des „sprachlichen Fingerabdrucks“ 
heranziehen -  um ihn gleich wieder zu 
verabschieden. Abgesehen davon, daß 
das Phänomen als solches umstritten 
ist" -  diejenigen Vertreter der forensi-
schen Linguistik, die seine Existenz 
nicht leugnen, verwenden den Aus-
druck sorglos und unpräzise. Sein Ge-
brauch suggeriert, daß es sich dabei 
um ein gleichsam naturwissenschaft-
lich nachweisbares sprachliches Phä-
nomen handelt12. Und er suggeriert 
Nachweisbarkeit mit traditionellen 
philologischen Methoden der Sprach-
analyse, die doch nur an der Oberflä-
che von Texten verharren. „Sprachli-
cher Fingerabdruck“ wäre deshalb we-
nigstens zu präzisieren.

Er hat dann keinen gerichtsverwert-
baren Indizienwert, wenn damit 
sprachliche Erscheinungen an der 
Textoberfläche beschrieben werden -  
also etwa bestimmte Formen von Wort-
schatz oder Satzbau. Wenn also im 
Zusammenhang mit einer strafbaren 
Handlung ein Text als echt oder ge-
fälscht zu identifizieren ist, und dieser 
Nachweis unter der Voraussetzung des 
sprachlichen Fingerabdrucks -  die der 
Behauptung, ein Text sei sprachlich 
fälschungssicher, gleichkommt -  mit 
den traditionellen philologischen Un-
tersuchungsmethoden erbracht wird, 
ist ein daraus resultierendes gutachter-
liches Urteil, gleich wie es ausfällt, 
nicht haltbar.

Zum Zweck der Fälschung ist jede 
offensichtliche Spracheigentümlich-
keit imitierbar, erst recht, wenn ein 
ganzes Korpus individueller Texte, die 
an der Textoberfläche wahrnehmbare 
Stileigentümlichkeiten aufweisen, ei-
nem Täter zur Verfügung steht. Der 
Ausdruck „sprachlicher Fingerab-
druck“ suggeriert eine unverwechsel-
bare, nicht imitierbare individuelle 
sprachliche Ausdrucksweise. Um die-

se nachweisen zu können, muß dieje-
nige sprachliche Ebene eines Textes 
identifiziert werden, die dem Bereich 
des unbewußten Sprachgebrauchs an-
gehört. Dazu bedarf es methodisch 
eines differenzierten Instrumentari-
ums, das vor allem alle kommuni-
kativ-pragmatischen Bedingungen 
sprachlichen Handelns einbezieht. Erst 
eine pragmalinguistisch angelegte dif-
ferenzierte Analyse kann aufdecken, 
was „sprachlicher Fingerabdruck“ in 
dieser Hinsicht meint: nicht die zwar 
eigentümliche, aber offensichtliche 
Sprache an der Textoberfläche, son-
dern die verborgene und daher nicht 
„mit bloßem Auge“ erkennbare Spra-
che in tieferen Textschichten. Wenn 
überhaupt, kommt diese in die Nähe 
dessen, was man „fälschungssicher“ 
nennen könnte -  vorausgesetzt, der 
Fälscher ist ein linguistischer Laie.

Aber nicht nur in bezug auf ge-
fälschte Texte steht, unter den eben 
beschriebenen analytischen Vorausset-
zungen, der Terminus „sprachlicher 
Fingerabdruck“ zur Disposition. Auch 
wenn das sprachliche Profil einer be-
stimmten Person, die unter dem Ver-
dacht steht, einen Text gefälscht zu 
haben, festgestellt werden soll anhand 
von Texten, die diese Person ohne 
Leugnung ihrer Identität geschrieben 
hat, sollte man nicht von „sprachli-
chem Fingerabdruck“ -  nämlich dem 
der verdächtigten Person -  sprechen. 
„Sprachlicher Fingerabdruck“ ist in 
diesem Fall gleichbedeutend mit Indi-
vidualstil, den ein nicht zum Zweck 
der Fälschung, sondern unter unver-
fänglichen Bedingungen verfaßter Text 
aufweist13.

Wir sehen: „Sprachlicher Fingerab-
druck“ ist ein verzichtbarer Begriff, 
für den andere -  präzisere und vor 
allem weniger verführerische -  einge-
führte liguistische Termini zur Verfü-
gung stehen. Er hat keine Berechti-
gung. Weder, wenn er auf die Identifi-
zierung eines Textes bezogen wird -  
unter den methodischen Voraussetzun-
gen einer sprachpragmatischen Text-
analyse, die unbewußte Sprachge-
brauchsformen (und um die handelt es 
sich, wenn wir über „sprachlichen 
Fingerabdruck“ sprechen) erkennbar 
macht14, noch, wenn er auf unter nor-
malen unverfänglichen Bedingungen 
entstandene Texte, die also ohne Fäl-
schungsabsicht verfaßt wurden, refe-
riert. Was forensische Linguistik dann 
prüft und darlegt, sind nichts anderes 
als individualistische Eigentümlichkei-
ten.

Abweichungen und Parallelen
Unabhängig von dem grundsätzlich 
anzuwendenden pragmalinguistischen 
Instrumentarium gab die Besonderheit 
des Falls auf, je spezifische Erkennt-
nisziele zu formulieren und die Ergeb-
nisse aus heuristischen Gründen rela-
tiv zu diesen umerschiedlichen Er-
kenntnisinteressen darzustellen: Die 
Erkenntnisziele der beiden, auf den-
selben Gegenstand des umstrittenen 
Briefs bezogenen Gutachten waren 
verschieden und dementsprechend 
mußten auch die Fragestellungen der 
methodischen Ansatzpunkte differen-
ziert werden.

Differenzierte metho- 
dische Ansatzpunkte

Die erste Frage lautete: „Ist der mit 
dem Namenszug X versehene Brief 
tatsächlich von X verfaßt?“ Zur Be-
antwortung dieser Frage standen Ver-
gleichsbriefe von X zur Verfügung 
und die analytische Handlungsanwei-
sung hieß daher genauer: „Suche zu-
nächst nach Sprachgebrauchsformen, 
die den umstrittenen Text von den 
Vergleichstexten unterscheiden/“ Die 
Handlungsanweisung hat deshalb die-
se Form, weil die Echtheit eines Tex-
tes zu allererst aufgrund distinktiver 
Merkmale festgestellt werden kann. 
Damit soll nicht gesagt werden, daß 
bei dieser Fragestellung sprachliche 
Parallelen keinen Erkenntniswert hät-
ten. Ihre Analyse ist allerdings sekun-
där, insofern wir eine Hierarchie von 
Erkenntniswerten voraussetzen: Zur 
Beantwortung der in Rede stehenden 
Frage ist es von größerem Erkenntnis-
wert zu wissen, was einen umstritte-
nen Text von Vergleichstexten unter-
scheidet als die Kenntnis ihrer Paralle-
len. Und zwar haben Parallelen von 
sprachlichen Merkmalen in diesem 
Fall deshalb weniger Beweiskraft als 
Abweichungen, weil mit der Suche 
nach Parallelen die Perspektive eines 
potentiellen Fälschers eingenommen 
wird. Wenn dieser die Sprache einer 
bestimmten Person zu imitieren trach-
tet, sucht auch er nach Parallelen in 
den Texten der zu imitierenden Person 
und gestaltet mit diesen Parallelen sei-
ne Fälschung. M. a. W.: Insofern die 
Fragestellung den Verdacht impliziert, 
daß eine Autorschaft fälschlicherwei-
se behauptet sein könnte, der Text 
dann also nicht von der Person stammt.
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mit deren Namenszug er versehen ist, 
und es sich damit dann um eine Fäl-
schung handelt, ist die Fälschungsprä-
misse mitgemeint. Damit also ist Gut-
achtern zuerst die Suche nach sprach-
lichen Abweichungen aufgegeben15. 
Diese Überlegungen resultieren aus 
der Auseinandersetzung mit einem be-
reits einige Jahre zuvor von einem 
anderen Sprachwissenschaftler erstell-
ten Gutachten, welches dieselbe Auf-
gabe zu lösen hatte16. Dessen Verfas-
ser hat nach Parallelen im umstritte-
nen Brief und in den Vergleichsbriefen 
gesucht -  mit dem dann nicht überra-
schenden Ergebnis der Autoridentität. 
Dieses Gutachten machte zudem eine 
an der Textoberfläche verharrende Su-
che nach sprachlichen Merkmalen -  
die auch ein linguistischer Laie hätte 
zusammenstellen können -  angreifbar.

Die zweite Frage lautete: „Ist der 
mit dem Namenszug von X versehene 
Text tatsächlich von der Person Y 
verfaßt?“ . Als Produktionsvorausset- 
zung gilt in diesem Fall: Ein Täter gibt 
eine andere Person als Verfasser aus 
und unterzieht seinen eigenen Sprach-
gebrauch einem „Anonymisierungs-
verfahren“ , das in der „Verstellung“, 
d. h. Einbau von Hinweisen auf andere 
Personen“ besteht17. Auch zur Beant-
wortung dieser Frage standen Ver-
gleichsbriefe (von Y) zur Verfügung 
und in diesem Fall hieß daher die 
Handlungsanweisung genauer: „Suche 
zunächst nach Sprachgebrauchsfor-
men, die sowohl im umstrittenen Text 
als auch in den Vergleichstexten Vor-
kommen!18“. Diese Fragestellung im-
pliziert, daß es sich bei dem fraglichen 
Text um eine Fälschung handelt und 
daß es nunmehr gilt, den Fälscher zu 
identifizieren. Zur Beantwortung die-
ser Frage also, ob eine bestimmte Per-
son einen Text, der einen anderen 
Verfasser vorgibt, gefälscht hat, muß 
zuerst nach identischen Sprachmerk- 
malen in den Vergleichstexten der ver-
dächtigten Person und dem umstritte-
nen Text gesucht werden. Denn eine 
solche „Urheberschaftsuntersuchung 
rechnet damit, daß bei der Anonymi-
sierung Fehler unterlaufen“ (Bungar- 
ten; Holst/Kniffka 1994, 177f.

Analog zu der Fragestellung des 
ersten Falls ist hier impliziert, daß die 
Person Y der Täter ist. Diese Fälscher-
prämisse läßt sich verifizieren bzw. 
falsifizieren -  weniger, indem unter-
sucht wird, welche sprachlichen Merk-
male den umstrittenen Text und die 
Vergleichstexte voneinander unter-
scheiden, sondern vor allem und aller-

erst durch den Nachweis von Parallel-
stellen. Denn insofern ein potentieller 
Fälscher bei der Textgestaltung auf die 
Sprache der zu imitierenden Person 
ausgerichtet ist, hätte die Suche nach 
Abweichungen einen geringeren Er-
kenntniswert. Sprachliche Parallelen 
dagegen zwischen dem umstrittenen 
Text und den Texten der verdächtigten 
Person, die diese ja unter „normalen“, 
unverfänglichen Bedingungen, also 
ohne Fälschungsabsicht und damit 
ohne Leugnung ihrer Identität verfaßt 
hat, haben einen höheren Erkenntnis-
wert, denn das sprachliche Profil der 
verdächtigten Person und nicht das 
des umstrittenen Textes ist Gegen-
stand der Untersuchung.

Notabene: Die beiden methodisch 
unterschiedlichen Analyseansätze sind 
zu verstehen als heuristische Perspek-
tiven einer ersten Arbeitsphase, deren 
Erkenntnisse in einer zweiten Phase je 
mit einer „Umkehrprobe“ zu prüfen 
sind. Der Wert allerdings der solcher-
art ermittelten Erkenntnisse der ersten 
Arbeitsphase ist höher zu veranschla-
gen: Die Unterschiede zwischen ei-
nem auf seine Echtheit zu prüfenden 
Text und Vergleichstexten bzw. die 
Parallelen eines (mutmaßlich gefälsch-
ten) Textes und Vergleichstexten (des 
mutmaßlichen Täters) zu kennen, 
heißt: die Herkunft identifizierender 
Sprachspuren entlarven20.

Das Problem der Täter-
identifizierung

Zugespitzt können wir formulieren: 
Fälschungen werden primär durch die 
Aufdeckung von Abweichungen, Fäl-
scher primär durch die von Parallelen 
offensichtlich. Um eine Analogie zum 
kriminalistischen Alltag herzustellen: 
Banknoten, bei denen Verdacht auf 
Fälschung besteht, prüft man nicht 
nach Merkmalen, die mit denen echter 
Banknoten identisch sind, sondern die 
sie von ihnen unterscheiden. Ein ver-
dächtigter Banknotenfälscher dagegen 
wird durch die Suche nach Parallelen 
seiner und der auf der Fälschung ver-
wendeten Technik überführt.

Auf ein Sprachgutachten bezogen: 
Die Echtheit eines Textes im Vergleich 
mit anderen Texten läßt sich vor allem 
durch Abweichungsanalysen feststel-
len. Das Ergebnis ist höchstens der 
Ausschluß einer bestimmten Person, 
und zwar nicht als Täter, sondern als

Verfasser des Textes. Die Identität 
eines Textfälschcrs dagegen läßt sich 
durch Parallclstellenanalysen ermit-
teln. Dabei ist der Gegenstand -  Tätcr- 
ermittlung qua linguistischer Analy-
se -  sprachwissenschaftlich ungleich 
brisanter. Die Problematik liegt darin 
begründet, daß es sich bei dieser Auf-
gabe nicht um den Ausschluß einer 
bestimmten Person handelt, sondern 
um eine positive Täteridentifi/.ierung.

Aufgrund einer Sprachanalyse läßt 
sich seriöserweise nicht eine und nur 
eine bestimmte Person als Verfasser 
eines Textes fixieren. Auch wenn die 
ermittelten Sprachdaten noch so ein-
dringlich die Identifizierung einer be-
stimmten Person als Verfasser nahele-
gen -  wie dies übrigens im oben ge-
schilderten zweiten Gutachten der Fall 
war-,gilt es zu berücksichtigen: Spra-
che ist ein Zeichensystem, dessen Ge-
brauch als Anwendung individualisier-
ter Regeln bezeichnet werden kann. 
Soll heißen: Sprachgebrauch ist sub-
jektiv, im Rahmen bestimmter Kon-
ventionen gestaltete Sprache. Damit 
ist nicht nur die individuelle Verschie-
denheit von Sprachgebrauch erklärt, 
sondern auch die Umkehrung: Koin-
zidenz bestimmter außersprachlicher 
Faktoren, welche Sprachgebrauch be-
einflussen, kann die parallele Gestal-
tung von Sprache zur Folge haben -  
bei zwei Personen können sich also 
u. U. identische sprachliche Aus-
drucksformen nachweisen lassen21. 
Hier sind die Grenzen auch der sorg-
fältigsten Sprachanalyse erreicht. 
M. a. W.: Die Identifizierung einer be-
stimmten Person als Verfasser eines 
Textes würde bedeuten auszuschlie-
ßen, daß irgendeine andere Person die-
sen Text verfaßt haben könnte -  kein 
gewissenhafter Sprachgutachter wagt 
eine solche Beurteilung. Das Urteil 
des zweiten Gutachtens konnte des-
halb nur lauten „mit sehr hoher, min-
destens aber mit hoher Wahrschein-
lichkeit“ .
Anmerkungen:

1 In dem umstrittenen Brief fanden sich zahlrei-
che Hapaxlegomena (Einmalbelege), während 
für das Vergleichskorpus /.. T. ein variieren-
des. in allen Fällen aber abweichendes Voka-
bular festzustellen war. Tendenziell dokumen-
tieren die Vergleichshriefe auf der lexikali-
schen Ebene einen sachlichen, emotionslosen 
und bei der Versprachlichung „extremer" 
Sachverhalte (wie Bombardierung, Flucht, 
Verlust von Hab und Gut) zu Euphemismen 
neigenden Stil , der umstrittene Brief dagegen 
emotionalen und direkten Stil.

2 In allen Verglcichsbriefen ist konsequent das 
Muster der syntaktisch vollständigen, knap-
pen und emotionslosen Darstellung aktuali-
siert, im umstrittenen Brief weicht vor allem
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eine auffallende aktivische Konstruktion von 
der die Patiens-Rolle bevorzugenden Aus- 
drucksweisc in den Vergleithshricfen ab. An 
keiner Stelle der Briefe des Vcrglcichskorpus 
ist eine durch Fehlen des Verbs reduzierte 
Syntax, wie sic im umstrittenen Brief fcstzu- 
stcllcn war. belegbar.

3 Die Vcrgleichsbriefe lassen Übereinstimmend 
auf einen sachlichen, nahezu distanzierten 
Verfasser schließen, der die Kriegs- und Nach- 
kncgscrlebnis.se als unumgänglichen Schick-
salsschlag mehr oder weniger gelassen hin-
nimmt und sich der Zukunftsgcstaltung mehr 
denn der Vergangenheit zuwendet. Den um-
strittenen Brief kennzeichnende emotionale 
Ausdrücke weichen durch die mit ihnen aus-
gedrückte Haltung und Weitsicht in auffälli-
ger Weise von der in den Vcrgleichsbricfcn 
ausgedrücken Entschiedenheit und Offensivi- 
täl ab.

4 Die nach thematischen Gesichtspunkten zu- 
sammengestelltcn Parallclstcllen machten 
deutlich.daß zwischen dem umstrittenen Brief 
und vierzehn Vergleichsbriefen eine auffal-
lende inhaltliche Kohärenz besteht, und daß 
die jeweils aktualisierten Themen in einen 
argumentativen Zusammenhang gestellt wa-
ren.

5 Auf der Stilebene war die Erscheinung emo-
tionaler Brüche signifikant. Diese Brüche wa-
ren für den umstrittenen Brief bereits im er-
sten Gutachten besonders im Hinblick auf ei-
nen gesondert untersuchten Absatz festgestellt 
worden, und sie fanden sich in auffallender 
Dichte auch in den Vcrgleichsbriefcn der ver-
dächtigten Person.

6 Auf der Ebene der Grammatik waren acht für 
umstrittenen Brief und Vergleichsbriefe typi-
sche Spezifika die Vergleichsparadigmen: Re-
duzierte Syntax, fehlende Präpositionen, el-
liptischer Ausdruck. Vorliebe für Deagcnti- 
vierungen. Wortstellungsbesondcrheitcn (vor-
an- und nachgestclltc Adverbien und Präposi-
tionen, Inversion von Angaben). Vorliebe für 
und-Anschlüsse und Unsicherheiten der Tem-
puswahl bei Hilfsverbkonstruktionen konn-
ten gleichermaßen für den umstrittenen Brief 
und für die Vcrglcichsbriefe als typische 
Sprachgebrauchsformen beschrieben werden.

7 Auf der lexikalischen Ebene ließen sich zahl-
reiche Parallelstellen nachweisen, wobei der 
parallele Gebrauch der Wendung immer wie-
der (wenn nötig), weiter (im Sinn von „außer-
dem" und „zusätzlich“), die Wirtschaft (in 
spezifischer Weise verwendet) und klein (im 
Sinn eines Bescheidcnheitstopos gebraucht) 
besonders auffiel.

8 Hierzu zwei Beispiele: D er ... sollte doch zu-
rückgeschlagen werden (umstrittener Brief) -  
Die Front sollte doch gehalten werden (Ver-
gleichsbrief): so arm wie ich auch ... ohnehin 
schon war (umstrittener Brief) -  Mein Tages-
programm ist schon eine Überbelastung. Was 
ich leisten muß. ist schon mehr als ... (Ver-
gleichsbrief)

9 Wenn Kniffka „a comprchensive method (hat 
takes into account the special analytic interest 
of forensic contexts" (1993a, 68) reklamiert, 
dann sollten Uber diesem Nachdenken die 
schätzbaren Vorteile einer methodisch offe-
nen Disziplin nicht übersehen werden

10 Man kann deshalb auch von „sprechcrspc- 
ziftsche[n| .Konstanten' in bestimmten oder 
bezüglich bestimmter Verhaltenssituationcn“ 
(Kniffka 1994,119) sprechen.

11 Vgl. etwa Brückner (1989), Wetz ( 1989), Per- 
ret/Balzert/Braun (1987) sowie verschiedene 
Beiträger in Kniffka 1990. Eine terminologi-
sche Offenheit -  man spricht synonym auch 
von linguistischem, literarischem, philologi-
schem oder idcolektalem Fingerabdruck -  
mag bezeichnend sein.

12 Vgl. hierzu z. B. Kniffka: „Sprachliche Daten 
sind ... niemals mit quasi naturwissenschaftli-
cher Reliabilität und Validität meßbar. Jdio- 
lektale Fingerabdrücke' ... gibt es nicht“ 
(1994, 116).

13 Zu dem Komplex Individualstil und „Finger-
abdruck“ vgl. Wolf 1989. Fucks 1968. In die-
sem Sinn ist forensische Linguistik auch als 
Zweig der Stilistik beschrieben worden (so 
von Michael Hoy auf der GAL-Tagung 1992, 
vgl. den Tagungsbericht von Kniffka [1992a, 
hier S. 5 |). Brinker spricht von „autor- 
spez.ifischc[n| Präferenzen für bestimmte Rea-
lisationsformen“ (1990, 121).

14 Dazu gehören die automatisierte Gestaltung 
bestimmter Textsorten ebenso wie der Ge-
brauch sprachlicher Stereotype (wie etwa 
Grußformeln) oder die individuelle Verwen-
dung von Partikeln.

13 Ein mögliches Urteil „Es gibt keine Abwei-
chungen" scheint dabei hinsichtlich seiner Be-
weiskraft übrigens überzeugender als das Ur-
teil „Es gibt Parallelen“ , insofern jenes -  ma-
thematisch gesprochen -  ein gleichsam „ein- 
eindeutiges“ Verhältnis zwischen Inhalt und 
sprachlicher Form, zwischen Thema und 
sprachlichem Ausdruck beschreibt, dieses 
aber eine weniger umfassende eindeutige 
Relation.

16 Die Beuteilung dieses älteren Gutachtens war 
Teil des Auftrags.

17 So dargelegt von Theo Bungarten auf dem 3. 
Internationalen Kongreß der IAFL (Interna-
tional Association o f Forensic Linguistics) in 
Bonn, 14. bis 16. 7. 1993 (vgl. den Tagungs-
bericht von HolstlKniffka 1994. hier S. 177).

18 Kniffka beschreibt seine Vorgehensweise bei 
einer Autorschaftsermittlung ähnlich: „Ich 
verfahre dabei in der Regel so, daß ich zu-
nächst ein Fehleiprofil für die (Tatschriften) 
erstelle und danach alle VS (Vergleichsschrif- 
ten) daraufhin durchsehe, ob und wie sich 
dieses Fehlerprofil mit dem für eine VS zu 
erstellenden deckt" (1992,167).

19 Vgl. außerdem Kniffka: „Es ist außerordent-
lich schwierig für den Täter, eine große Zahl 
sprachlicher Parameter simultan Uber einen 
längeren Zeitraum so konsistent zu manipu-
lieren, daß die Verstellung als ganze nicht 
erkennbar ist" ( 1993b, 46).

20 So ist die Überlegung Kniffkas zu verstehen, 
wenn er annimmt, daß das Ergebnis eines von 
ihm erstellten Gutachtens von der „Verteilung 
der Merkmalsausprägungen" in der Weise ab-
hängt, ob „in den Tatschreiben einige der stark 
abweichenden ... orthographischen Verhal-
tensweisen, die in den Vergleichsschriften (ei-
ner verdächtigten Person) zu finden sind“ , 
Vorkommen (1992b, 187).

21 Darauf sind ja diejenigen linguistischen Teil-
disziplinen gegründet, die stereotype, stan-
dardisierte u. ä. Sprachgebrauchsformen zum 
Gegenstand haben. Die Textlinguistik etwa 
befaßt sich u. a. mit Textsorten und ihren mu-
sterhaften sprachlichen Realisierungen.
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